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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

25.01.2024 Ö

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis)06.02.2024 Ö

Sachverhalt:

Für das Baugebiet „Dibbesdorfer Straße - Süd“ ist ein Verkehrsgutachten erstellt worden. 
Das Gutachten hatte im Wesentlichen zum Auftrag, die verkehrliche Erschließung des 
Baugebietes zu untersuchen und bei Bedarf Handlungsempfehlungen zur Herstellung der 
Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit zu erarbeiten.

Untersuchungsgegenstand des Verkehrsgutachtens:
Neben der Betrachtung der Bestandssituation wurden Aussagen zur Leistungsfähigkeit und 
Verkehrssicherheit für zwei verschiedene Prognosefälle getroffen:

 Planfall „Prognose 2025“: berücksichtigt den Zustand unter den zum Vertragsabschluss 
bekannten Bedingungen (ohne Entwicklungen im Baugebiet „Holzmoor-Nord“, dafür mit 
korrekten Angaben der aus heutiger Sicht geplanten bzw. z. T. umgesetzten Nutzungen 
im Baugebiet „Dibbesdorfer Str.-Süd“)

 Planfall „Prognose 2035“: berücksichtigt die vollständige Umsetzung beider Baugebiete 
(„Holzmoor-Nord“ und „Dibbesdorfer Straße-Süd“)

In beiden Planfällen wurden die Knotenpunkte mit der Bevenroder Straße - Dibbesdorfer 
Straße (KP 1), Im Holzmoor (KP 2) und Volkmaroder Straße (KP 3) untersucht. Neben der 
Betrachtung vom MIV ist die Berücksichtigung von Fußgängern und Radfahrern essenziell. 
Die potentielle Stadtbahnführung in diesem Bereich wurde berücksichtigt.

Ergebnis des Verkehrsgutachtens:
Im finalen Verkehrsgutachten wurden die Rahmenbedingungen wir folgt festgelegt: Als 
Eingangsdaten wurde mit 280 WE, 2.900 m² Gewerbefläche und einer 3-Gruppen-Kita 
gerechnet, das Baugebiet Holzmoor-Nord ist konkretisiert, die zulässige Geschwindigkeit auf 
der Bevenroder Straße ist auf 30 km/h reduziert und der Busverkehr ist priorisiert.

Für die Betrachtung der Leistungsfähigkeit wird für KP 1 eine Ausführung mit und ohne 
innenliegenden Linkseinfädelungsstreifen (iLES) unterschieden. Es wird davon 
ausgegangen, dass dieser iLES zum Zeitpunkt 2035 (Zeitpunkt des 2. Planfalls) aus 
Leistungsfähigkeits- oder aus Verkehrssicherheitsgründen umgebaut sein wird (DS 22-
18146).

Die Ergebnisse der Verkehrsanalyse 2022 zeigen an allen drei Knotenpunkten im 
Wesentlichen eine ausreichende Qualitätsstufe (QSV D am KP 3 nur um vier Sek. 
überschritten).



Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass KP 1 in der Verkehrsprognose 2025 und 2035 
ohne iLES – in der Spitzenstunde am Morgen – nicht mehr leistungsfähig sein wird. Da ein 
dauerhafter Betrieb mit dem vorhandenen iLES nicht empfohlen werden kann, ist dieser KP 
zu signalisieren.

In der Verkehrsuntersuchung zum Baugebiet Holzmoor-Nord wird bereits eine Signalanlage 
für KP 2 projektiert.

Das Verkehrsgutachten ermittelt an KP 3 die Notwendigkeit einer Signalisierung des KP. 
Alternativ könnte das Linksabbiegen aus der Volkmaroder Straße unterbunden werden, um 
damit den leistungsfähigen Ablauf des Knotens beizubehalten und die Signalisierung obsolet 
zu machen. Eine weitere Möglichkeit wäre zu beobachten, welche Auswirkungen die 
Errichtung der LSA am KP 2 auf den Verkehrsfluss am KP 3 haben wird und anschließend 
zu entscheiden.

Ausblick:
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit in den Prognosefällen und Erhöhung der 
Verkehrssicherheit sollte der KP 1 Bevenroder Straße - Dibbesdorfer Straße perspektivisch 
signalisiert werden.

Mit dieser Mitteilung wird das Gutachten vorgelegt.

Leuer

Anlage/n:
Verkehrsgutachten Dibbesdorfer Straße - Süd


